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Informationen zum Ausfüllen des Einreiseformulars
Für die Einreise nach Japan müssen von allen Teilnehmenden des Sportjugend-Simultanaustausches
Einreisebedingungen beachtet werden.
Zu den für die Einreise benötigten Dokumenten gehören ein gültiger Reisepass, ein ausgefülltes und
unterschriebenes Einreiseformular sowie eine ausgefüllte und unterschriebene Zollerklärung. Das
Einreiseformular und die Zollerklärung werden während des zentralen Vorbereitungsseminars an die
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ausgeteilt. Beide Formulare müssen zusammen mit dem Pass an
der entsprechenden Kontrollstelle im Ankunftsflughafen in Japan (z.B. Tokio oder Osaka) vorgelegt
werden. Um an dieser Stelle Zeit zu sparen, ist es zu empfehlen, diese Formulare noch vor Reiseantritt,
spätestens aber im Flugzeug, auszufüllen.
Die folgenden Abbildungen zeigen ein ausgefülltes Einreiseformular und eine ausgefüllte Zollerklärung
am Beispiel einer fiktiven Person.

Vorderseite des Einreiseformulars

Rückseite des Einreiseformulars
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Formular Zollerklärung
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Die Einreise nach Japan

Seit Ende 2007 haben sich die Einreisebestimmungen in Japan geändert. Es wurde ein Gesetz mit
vorbeugenden Maßnahmen gegen terroristische Taten geschaffen. Nach der Ankunft im Flughafen wird
im Bereich „Immigration“ von jedem ausländischen Staatsbürger ein Fingerabdruck genommen und ein
Foto gemacht. Diese Daten werden dann von einem Einwanderungsbeamten überprüft. Falls sich ein
ausländischer Staatsbürger dieser Prüfung nicht unterzieht, wird ihm die Einreise nach Japan verweigert.

Folgender Ablauf ist dabei zu beachten

1. Eine Person, die nach Japan einreisen möchte, muss ihren
Reisepass dem Einwanderungsbeamten übergeben.

2. Nachdem der Einwanderungsbeamte den Ablauf erklärt hat,
wird die Person, die nach Japan einreisen möchte, gebeten
beide Zeigefinger auf den digitalen Fingerabdruckleser zu
setzen. Die Fingerabdrucksinformation wird gelesen und
elektromagnetisch gespeichert.

3. Ein Passfoto wird von einer Kamera, die sich auf dem
digitalen Fingerabdruckleser befindet, gemacht.

4. Der Einwanderungsbeamte wird ein kurzes Interview mit
dem Antragsteller führen.

5. Nach Abschließung des oben genannten Vorgangs wird die
Person, die nach Japan einreisen möchte, ihren Reisepass
vom Einwanderungsbeamten zurückerhalten.


